
 

 
 
 
 
 
 
 

Kreis Warendorf - Postfach 110561-  48207 Warendorf 

  

 
Auskunft erteilt 

Herr Ziller 

Zimmer 

B2.21 

Telefon 
 (02581) 536327 

Fax 

(02581) 536399 

E-Mail 

 erhard.ziller@kreis-warendorf.de 

   

 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Mein Zeichen Datum 
 
  

 
Sprechzeiten Bauamt: 
Di. & Do.: 09:30 - 12:00 Uhr 
 14:00 - 16:00 Uhr 
Antragsannahme und Verfahrensstelle: 
Mo. - Do.: 08:00 - 16:00 Uhr 
Fr.: 08:00 - 14:00 Uhr 
 
Sparkasse Münsterland Ost 
IBAN: DE59 4005 0150 0000 0026 83 
BIC: WELADED1MST 

 
Hausadresse: 
Kreishaus Warendorf 
Waldenburger Straße 2 
48231 Warendorf 
 
 
Sparkasse Beckum-Wadersloh 
IBAN: DE36 4125 0035 0001 0000 17 
BIC: WELADED1BEK 

 
Telefon: (02581) 53 0 
Fax: (02581) 53 10 99 
E-Mail: auskunft.bauamt@kreis-warendorf.de 
Internet: www.kreis-warendorf.de 
 
 
Volksbank Beckum-Lippstadt eG 
IBAN: DE77 4166 0124 0100 4871 00 
BIC: GENODEM1LPS 
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Stellungnahme 
 
 
Zu dem o.a. Planungsvorhaben habe ich folgende Anregungen und Bedenken: 
 
 
Untere Wasserbehörde – Wasserwirtschaft und Gewässerschutz: 
 
Der Planung wird inhaltlich zugestimmt. 
 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
 
Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen gegen die geplante Teilaufhebung des B-Plans Nr. 9 
„Frönds Kamp“ keine Bedenken. 
 
Ich bitte bei der Neuaufstellung des B-Plans Nr. 61 „Alte Schmiede“ darauf zu achten, dass der 
früher als Landmaschinenreparaturwerkstatt gewerblich genutzte Grundstücksbereich von mir seit 
dem 1.5.2003 unter der Bezeichnung „Landmaschinenreparatur Horstmann (KeyFläche 14795“ als 
Altstandort geführt wird. Mit dem Eigentümer Horstmann wurden im März 2021 Bodenuntersuchun-
gen zur Klärung des Altlastenverdachtes abgestimmt. Ergebnisse liegen mir bisher noch nicht vor.  

 
 
 
 
 
 
 

 Bauamt

 
 
 

 
 

 
 

 

Gemeinde Ostbevern 
Der Bürgermeister 
Am Rathaus 1 
48346 Ostbevern 
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Grundstück Ostbevern 

Vorhaben Stellungnahme zur 15.  Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 "Frönds Kamp" - 
Teilaufhebung des Bebauungsplanes 

Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
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Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
gez. Erhard Ziller 
Planungsrecht 
Hinweis: Dieses Schreiben wurde automatisiert erstellt und ist daher nicht unterschrieben. 

 
 



Anlage 2 - Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP)  
C.) Naturschutzbehörde

Ergebnis der Prüfung durch die zuständige Naturschutzbehörde

Vorhaben: 

Naturschutzbehörde: 

Prüfung durch: am (Datum): 

Entscheidungsvorschlag:  Zustimmung:  Zustimmung mit Nebenbestimmungen (s.u.):   Ablehnung:  

1. Es gibt keine ernst zu nehmenden Hinweise auf Vorkommen von FFH-Anhang IV-   
    Arten oder europäischen Vogelarten, die durch den Plan bzw. das Vorhaben 
    betroffen sein könnten.

ja  nein  

Nur wenn Frage 1. „nein“:

2.    Es liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs.1 BNatSchG vor.
       Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage):
         Es sind keine negativen Auswirkungen auf FFH-Anhang IV-Arten oder europäische Vogelarten zu
         erwarten, aufgrund des vorhandenen Artenspektrums und der relevanten Wirkfaktoren ODER

         weil die vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen
         sowie ggf. das Risikomanagement geeignet und wirksam sind.
         Ggf. sind die u.a. Nebenbestimmungen zu beachten.

ja  nein  

Nur wenn Frage 2. „nein“:

3.    Es ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich. Alle drei
       Ausnahmevoraussetzungen sind aus naturschutzfachlicher Sicht erfüllt, so
       dass die Ausnahme erteilt bzw. in Aussicht gestellt* bzw. befürwortet** wird.
         Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage):
         Das Artenschutzinteresse geht im Verhältnis zu den dargelegten zwingenden Gründen im Rang
         nach UND es gibt keine zumutbare Alternative UND der Erhaltungszustand der Populationen wird
         sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig
         bleiben; ggf. notwendige kompensatorische Maßnahmen sowie ggf. das Risikomanagement sind
         geeignet und wirksam.
         Ggf. sind die u.a. Nebenbestimmungen zu beachten.
         Sofern bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt, wird sich 
         aufgrund der Ausnahme der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht weiter
         verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht behindert.

ja  nein  

Nur wenn Frage 3. „nein“:
(und sofern im Zusammenhang mit privaten Gründen eine unzumutbare Belastung vorliegt)

4.    Es wird eine Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG gewährt bzw. befürwortet**.
         Begründung (ggf. ausführliche Begründung in gesonderter Anlage) :
         Die vom Antragsteller dargelegten privaten Gründe werden als unzumutbar eingeschätzt.
         Ggf. sind die u.a. Nebenbestimmungen zu beachten.

ja  nein  

Artenschutzrechtlich relevante Nebenbestimmungen (weiter auf Blatt 2):

.

*: bei Stellungnahmen zu Bebauungsplänen
**: bei Stellungnahmen zu Verfahren mit Konzentrationswirkung (z.B. Planfeststellungsverfahren, Immissionsschutzrechtliche Genehmigungen)

Interne Vermerke

Aktenzeichen:  Standort der Akte:  .
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